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HAUSHALTSSTRUKTUR DER LÄNDER (AUSSER 
WIEN)  

Die international zu beobachtende Weiterentwicklung des öffentlichen 

Rechnungswesens in Richtung einer integrierten Vermögens–, Finanz– und 

Erfolgsrechnung fand in den Rechnungsabschlüssen der Länder noch keinen 

Niederschlag. Diese wurden weiterhin hauptsächlich zahlungsorientiert erstellt 

und boten über die tatsächliche finanzielle Lage der Länder und die 

Nachhaltigkeit ihrer Haushaltsführung nur eine eingeschränkte Aussagekraft.  

Prüfungsziel war, angesichts zunehmender Anforderungen an das öffentliche 

Rechnungswesen festzustellen, wie hoch der derzeitige Informationsgehalt der 

Rechnungsabschlüsse der Länder ist. (TZ 1)  

Maastricht–Ergebnisse  

Österreich ist im Rahmen der EU verpflichtet, ein öffentliches Defizit von maximal 3 % 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einzuhalten. Innerösterreichisch haben sich deshalb 

Bund, Länder und Gemeinden in Stabilitätspakten verpflichtet, bestimmte „Stabilitäts-

beiträge“, auch als „Maastricht–Ergebnisse“ bezeichnet, zu erbringen. (TZ 3)  

Die Stabilitätsziele laut Stabilitätspakt wurden von den Ländern rückblickend vom Jahr 

2007 bereits seit fünf Jahren nicht erreicht. Unter Anwendung der international üblichen 

Berechnungsmethoden (ESVG) wären diese Ziele in den Jahren 2002 bis 2007 von den 

Ländern noch deutlicher verfehlt worden. (TZ 5)  

Bei der Ermittlung der Maastricht–Ergebnisse wurden von den Ländern Gestaltungs-

möglichkeiten genutzt, um das Maastricht–Ergebnis zu verbessern. Diese betrafen den 

Verkauf von Immobilien und Grundstücken an Landesimmobilien– und Kranken-

anstaltengesellschaften, die Gewährung von Darlehen an Landeskrankenanstalten–

Betriebsgesellschaften anstelle von Maastricht–schädlichen Transfers und die 

Verwertung der Rückflüsse bestehender Darlehensforderungen aus der 

Wohnbauförderung. (TZ 6) 

Maastricht–Schulden  

Die Maastricht–Schulden der Länder stiegen von 5,0 Mrd. EUR (2002) auf 8,2 Mrd. EUR 

(2007). Gemessen an der gesamtstaatlichen Wirtschaftsleistung (BIP) stiegen die 

Maastricht–Schulden der Länder von 2,27 % (2002) auf 3,04 % (2007), während die 

Schuldenquote des Gesamtstaates im selben Zeitraum von 66,45 % auf 59,49 % sank. 

(TZ 7)  
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Diese europäischen und nationalen Vorgaben stellen erhebliche Anforderungen an die 

gesamtösterreichische Gebarung und innerhalb dieser an die Haushaltsführung der 

Länder. (TZ 7)  

Eignung der Kameralistik für die Haushaltssteuerung  

Hinsichtlich der Aussagekraft des öffentlichen Rechnungswesens sind seit mehreren 

Jahren größere Veränderungen in Lehre und internationaler Praxis zu beobachten. Kritik 

an der in Österreich derzeit noch verwendeten zahlungsorientierten Form (Kameralistik) 

gibt es u.a., weil sie über die tatsächliche finanzielle Lage einer Gebietskörperschaft, 

d.h. über den Jahreserfolg bzw. die tatsächliche Höhe von Vermögen und Schulden 

einschließlich der ausgegliederten Organisationseinheiten, keine hinreichenden 

Informationen liefert. Darauf basierende politische Entscheidungen stützen sich deshalb 

vielfach auf eine unzureichende ökonomische Grundlage; es besteht die Gefahr, dass 

mehr Lasten an künftige Generationen weitergegeben werden, als in den 

kameralistischen Darstellungen transparent gemacht wird. (TZ 8)  

Reformen und Reformvorschläge für das Haushaltswesen  

Reformvorschläge zielen darauf ab, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch in einer 

integrierten Vermögens–, Finanz– und Erfolgsrechnung auf Basis der Doppik 

(kaufmännisches Rechnungswesen) zu dokumentieren. (TZ 8) Elemente aus diesen 

Reformvorschlägen finden sich international bereits im Rechnungswesen vieler Staaten. 

(TZ 9) In Österreich hat der Bund Ende des Jahres 2007 eine Reform des Bundes–

Haushaltsrechts beschlossen, die u.a. eine möglichst getreue Darstellung der 

finanziellen Lage vorsieht. Der Begriff der finanziellen Lage bezieht sich nicht zwingend 

nur auf die Finanzlage (Einnahmen und Ausgaben), sondern kann auch weiter gefasst 

werden (Vermögenslage) bzw. die längerfristige Haushaltsentwicklung berücksichtigen 

(ungewisse Verbindlichkeiten). (TZ 10)  

Auf gesamtstaatlicher Ebene beinhaltet die Reform des Haushaltsrechts eine 

Erweiterung des Art. 13 B–VG, der neben dem Ziel eines gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts um das auch für Länder und Gemeinden verbindliche Ziel von nachhaltig 

geordneten Haushalten erweitert wurde, wobei die Gebietskörperschaften ihre 

Haushaltsführung im Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren haben. (TZ 10)  

Analyse der Rechnungsabschlüsse  

Die von den Ländern in den Rechnungsabschlüssen enthaltenen Daten zur 

Haushaltslage und ihrer Entwicklung sind — gemessen an den Zielsetzungen eines 

zeitgemäßen externen Rechnungswesens — verbesserungsfähig. Eine Aussage über den 

wirtschaftlichen Erfolg eines Landes lässt sich aufgrund der Rechnungsabschlüsse nur 

eingeschränkt treffen. Im Regelfall erstellten die Länder ausgeglichene Haushalts-



KF Tirol  Seite 4 / 22 

KF Tirol 2009_03.doc 

ergebnisse, wobei die Ausgleichsmaßnahmen den Rechenwerken in unterschiedlicher 

Übersichtlichkeit zu entnehmen waren. Eine gesonderte Abbildung von ökonomischen 

Sondereffekten (im Sinne von einmaligen Ergebnisbeiträgen) war nicht vorgesehen. 

Ohne Zusatzinformationen ist es für den Leser der Rechnungsabschlüsse daher nicht 

möglich, solche für die strukturelle — nachhaltige — Haushaltsentwicklung wichtige 

Ergebnisgrößen zu ersehen und zu bewerten. (TZ 11)  

Vermögensstand  

Auch der Vermögensstand der Länder wird derzeit nur unvollständig abgebildet. Einige 

der in der Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) vorgesehenen 

Nachweise stellen zwar Teilaspekte des Vermögens– und Schuldenstandes der Länder 

dar, ein umfassender Überblick ist aber dadurch nicht gegeben. In den Vermögens-

rechnungen der Länder gab es z.B. Unterschiede bei der Bewertung der Liegenschaften, 

der Verbuchung von Liegenschaftserwerben und Veräußerungen, der Bewertung und 

Abschreibung von Gebäuden sowie bei beweglichen Wirtschaftsgütern. (TZ 12) 

Verschuldung  

Die in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen Finanzschulden der Länder erhöhten 

sich von 2,7 Mrd. EUR (2002) auf 4,5 Mrd. EUR (2007). Die diesbezüglichen Nachweise 

der Länder enthielten allerdings keine Angaben über die außerbudgetären Schulden von 

Landesgesellschaften und Landesfonds. Die nicht fälligen Verwaltungsschulden betrugen 

im Jahr 2007  13 Mrd. EUR; von 2005 auf 2006 war eine Steigerung um mehr als 

2 Mrd. EUR bzw. über 20 % feststellbar. Die Erfassung und Darstellung dieser Schulden 

erfolgte in unterschiedlicher Genauigkeit. Ein umfassender Schuldenvergleich zwischen 

den Ländern nur auf Basis ihrer Rechnungsabschlüsse war aus diesen Gründen nicht 

möglich. (TZ 13)  

Mittelfristplanungen  

Die Mittelfristplanungen waren uneinheitlich. In einigen Ländern wurden sie so gestaltet, 

dass sich ausgeglichene Haushaltsergebnisse bzw. genau die im Stabilitätspakt 

vereinbarten Maastricht–Ergebnisse ergaben, die Mehrheit der Länder wies 

voraussichtlich schlechtere Ergebnisse offen aus. (TZ 14)  

Finanzielle Verflechtungen  

Die vielfachen finanziellen Verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften werden 

in den Rechnungsabschlüssen in Form eines Nachweises über Finanzzuweisungen, 

Zuschüsse oder Beiträge an und von Gebietskörperschaften dargestellt, der aber nicht 

ausreicht, die komplexen Zusammenhänge gesamthaft beurteilen zu können. (TZ 15)  
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Zusammenfassend empfahl der RH den Bundesländern: 

(1) Die Länder sollten sich auf eine Vorgangsweise zur Weiterentwicklung ihres 

Rechnungswesens im Sinne einer vollständigen Vermögens– und Erfolgsrechnung 

verständigen und sich diesbezüglich sowohl untereinander als auch mit dem Bund 

abstimmen. Dies auch deshalb, um eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen 

Lage des Gesamtstaates zu erhalten. (TZ 10)  

(2) Beim Maastricht–Ergebnis sollten neue Gestaltungsmaßnahmen vermieden werden, 

damit eine transparente und vergleichbare Darstellung sichergestellt ist. (TZ 5)  

(3) Im Interesse einer nachhaltigen Wirtschaftsführung sollten tragfähige Indikatoren 

für das Vorliegen von Haushaltsstabilität entwickelt werden. (TZ 6)  

(4) Der Jahreserfolg sollte in den Rechnungsabschlüssen in einem Übersichtsblatt offen 

ausgewiesen und darin auch die Methode des Haushaltsausgleichs sowie Einmaleffekte 

gesondert dargestellt werden. (TZ 11)  

(5) Hinsichtlich der Darstellung des Landesvermögens wären — im Sinne einer 

übersichtlichen und transparenten Rechnungslegung — die Beteiligungsnachweise des 

Landes in der Weise zu gestalten, dass daraus alle wesentlichen Beteiligungen des 

Landes zu ersehen sind. Die Bewertung des Landesvermögens sollte nach einheitlichen 

Grundsätzen durchgeführt werden. Eine zusammenfassende Darstellung des gesamten 

Landesvermögens und der Landesschulden in der Art einer Bilanz würde die Übersicht 

über diesen Bereich deutlich erhöhen. (TZ 12)  

(6) Die Länder sollten eine möglichst umfassende und einheitliche Darstellung der 

Verschuldungssituation und deren Entwicklung sicherstellen. Dies betrifft insbesondere 

die Berücksichtigung von außerbudgetären Schulden sowie eine einheitliche Darstellung 

der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden. (TZ 13)  

(7) Mittelfristige Planungen sollten in Form von möglichst realistischen Prognosen der 

finanziellen Lage eines Landes erstellt werden. Diese sollten einen ausreichenden 

Detaillierungsgrad aufweisen, regelmäßig fortgeschrieben werden und nicht mit der 

aktuellen Finanzausgleichs– oder Legislaturperiode enden, um eine durchgehende 

Planung zu gewährleisten. (TZ 14)  

(8) Um die Finanzverflechtungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gesamthaft 

beurteilen zu können, wäre pro Aufgabengebiet (wie Sozialhilfe oder Krankenanstalten-

wesen) eine übersichtliche Darstellung über alle Gebietskörperschaften erforderlich. Die 

Länder sollten gemeinsam mit dem Bund und den Gemeinden Übersichten erstellen, um 

beurteilen zu können, welche Mittel bei einer gesamthaften Betrachtung in bestimmte 

Aufgabengebiete fließen. (TZ 15)  
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REFORM DER BEAMTENPENSIONSSYSTEME DER 
LÄNDER TIROL, VORARLBERG UND WIEN 

Das Land Tirol entwickelte ein eigenständiges, im Verwaltungsaufwand 

einfaches Pensionsmodell mit dem Ziel, die Einsparungen der Pensions-

harmonisierung des Bundes finanziell gleichwertig umzusetzen. Die nach dem 

Tiroler Modell für Akademiker und Maturanten gegenüber dem Bund bewusst 

gewährten höheren Ruhegenüsse sollten durch höhere Einnahmen finanziert 

werden. Letztere beruhten zum Teil auf Prognosen über 50 Jahre in die 

Zukunft, die aufgrund des langen Zeitraums entsprechend unsicher waren. 

Gegenwärtig konnte der RH die finanzielle Gleichwertigkeit nicht bestätigen.  

Die im Land Vorarlberg neu ausgearbeitete Pensionsreform 2009 für Landes-

beamte setzte die Harmonisierung der Ruhegenussberechnung mittels 

Pensionskontos und Parallelrechnung vollinhaltlich um. Die Reform wird 

aufgrund der damit verbundenen Einsparungen in hohem Maße zur künftigen 

Finanzierung der Beamtenpensionen beitragen.  

Das Pensionsrecht der Beamten der Gemeinde Wien wies in Übereinstimmung 

mit dem Bund ein Pensionsantrittsalter von 65 Jahren, eine 40–jährige Durch-

rechnung und eine 45–jährige Gesamtdienstzeit auf. Die Methode der Ruhe-

genussberechnung war zweckmäßiger als jene des Bundes. Aufgrund des 

längeren Übergangszeitraums bis 2042 (beim Bund 2028) und des Verzichts 

auf eine Parallelrechnung mit einem Pensionskonto waren die Einsparungen 

betreffend die Höhe der Pensionen — im Vergleich zu den Ergebnissen des 

Bundes — geringer. 

Prüfungsziel  

Ziel der Gebarungsüberprüfung war eine Analyse der Systematik der Ruhegenüsse der 

Beamten der Länder Tirol, Vorarlberg und Wien (Gemeinde). Schwerpunkte waren die 

Beurteilung der Vor– und Nachteile der neu entwickelten Pensionssysteme, der Einfach-

heit des Vollzugs und der finanziellen Auswirkungen im jeweiligen Pensionsrecht. Damit 

schloss der RH seine Querschnittsüberprüfung der Reform der Beamtenpensions-

systeme, die er mit der Überprüfung des Bundes und der Länder Burgenland, Nieder-

österreich, Salzburg sowie Kärnten, Oberösterreich und Steiermark eingeleitet hat, ab. 

(TZ 1)  

Kernaussagen des RH zu Beamtenpensionssystemen  

Im Zuge der Überprüfung der Beamtenpensionssysteme des Bundes und der Länder 

gelangte der RH zu folgenden Kernaussagen.  
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Der Bund setzte mit  

–  den Reformen des Pensionsrechts (einem Pensionsantrittsalter von 65 Jahren, einem 

Durchrechnungszeitraum von 40 Jahren und einer Gesamtdienstzeit von 45 Jahren) 

sowie  

–  der Harmonisierung mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz 

(Pensionsharmonisierungsgesetz; APG)  

Maßnahmen, die in hohem Maß zur künftigen Finanzierung der Beamtenpensionen 

beitragen. (TZ 4)  

Genereller Reformvorschlag des RH  

Da die in allen Ländern vorgefundenen Beamtenpensionssysteme auch bezüglich des 

Einsparungserfolgs weitestgehend unterschiedlich waren, unterbreitete der RH unter 

Beachtung der unterschiedlichen Strukturen in den Ländern einen generellen 

dreistufigen Reformvorschlag. (TZ 5) 

Gemäß Stufe 1 sollte die Pensionsberechnung bei „neuen Beamten“, d.h. bei künftiger 

Übernahme in das öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis (Pragmatisierung), im Wege 

eines Pensionskontos nach Art des APG erfolgen. Stufe 2 sieht für die Geburtsjahrgänge 

ab 1959 (im gegenständlichen Bericht ab 1961) eine Parallelrechnung von Kontopension 

und Ruhegenuss nach jeweiligem Landesrecht vor. Stufe 3 für Beamte der Geburts-

jahrgänge vor 1959 (hier vor 1961) beinhaltet Empfehlungen betreffend weitergehende 

Einsparungen in den landesspezifischen Pensionsrechten. (TZ 5)  

Pragmatisierungsrichtlinien  

Die Pragmatisierungsrichtlinien der drei überprüften Länder waren unterschiedlich:  

Die im Land Tirol geltenden Pragmatisierungsrichtlinien ermöglichten die Übernahme in 

das öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis nach frühestens vier Jahren Landesdienstzeit; 

eine Altersbeschränkung bestand nicht. (TZ 8)  

Im Land Vorarlberg entfielen ab 2001 die rechtlichen Grundlagen für eine 

Pragmatisierung. (TZ 29)  

Die Dienstordnung der Gemeinde Wien ermöglichte eine Übernahme in das öffentlich–

rechtliche Dienstverhältnis grundsätzlich nur vor Vollendung des 40. Lebensjahrs; 

Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis vor Vollendung des 40. Lebensjahrs 

begründet wurde, waren von dieser Regelung ausgenommen. (TZ 41)  
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Land Tirol  

Die Personalausgaben für die Bediensteten der Tiroler Landesverwaltung stiegen von 

2002 bis 2007 um 11,4 %, für die Tiroler Landeslehrer um 12,8 %. (TZ 6, 7)  

Die Ausgaben für die Ruhe– und Versorgungsgenüsse für die Tiroler Landesbeamten 

stiegen von 2002 bis 2007 um 21,4 %, für die Tiroler Landeslehrerbeamten um 27,0 %. 

(TZ 9, 10)  

Das eigenständige Tiroler Pensionsmodell 2007 baute — bei einem Pensionsantrittsalter 

von 65 Jahren und einer 45–jährigen Gesamtdienstzeit — auf einem Letztbezugsprinzip 

(„durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage“) und nicht auf einer Durchrechnung 

der Bezüge der Aktivzeiten auf. Den Vorteilen des geringen Verwaltungsaufwands 

standen nach Ansicht des RH die Nachteile einer geringeren Leistungs– und Beitrags-

gerechtigkeit im Vergleich mit einer bspw. 40–jährigen Durchrechnung gegenüber. (TZ 

12, 16)  

Die durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage des Pensionsreformmodells 2007 

ging bei der Berechnung des Ruhegenusses weiterhin vom Letztbezug und einer daraus 

ermittelten Bemessungsgrundlage von 80 % aus, sah jedoch für Geburtsjahrgänge ab 

1949 eine schrittweise steigende Abschmelzung vom betragsmäßigen Wert der 

Bemessungsgrundlage vor. (TZ 11, 12)  

Die bei vorzeitiger Ruhestandsversetzung (Korridorpension) vorgesehenen Abschläge 

von 1,68 Prozentpunkten pro Jahr waren um 50 % geringer als jene bei der Dienst-

unfähigkeit (krankheitsbedingte Versetzung in den Ruhestand) angewandten 3,36 

Prozentpunkte. (TZ 13)  

Die im Land Tirol höheren Sätze für Pensions– bzw. Pensionssicherungsbeiträge werden 

— im Vergleich zur Rechtslage und Einnahmensituation des Bundes — zu Mehr-

einnahmen des Landeshaushalts führen. (TZ 14)  

Grundlage der Einsparungen war die erwähnte — vom Geburtsjahrgang abhängige — 

prozentuelle Abschmelzung von der Bemessungsgrundlage. Die dabei erzielten 

Einsparungen waren bezüglich der Höhe der Ruhegenüsse bei Akademikern und 

Maturanten geringer als bei den Bundesbeamten, bezüglich Beamten des Fachdienstes 

höher. (TZ 17, 18)  

Die gegenüber dem Bund künftig höheren Ausgaben für die Ruhegenüsse der 

Akademiker und Maturanten des Landes Tirol sollten durch höhere Einnahmen bzw. 

Minderausgaben finanziert werden. Ein Teil der Gegenfinanzierung stützte sich auf 

gesetzlich definierte höhere Pensionsbeiträge, ein Teil auf Prognosen über die künftige 
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Entwicklung bestimmter Parameter. Ein Teil der den Berechnungen zugrunde liegenden 

Annahmen und Prognosen traf zumindest für das Jahr 2008 nicht zu. (TZ 19 bis 23)  

Das Land Tirol hatte dieses eigenständige Pensionsmodell mit dem Ziel entwickelt, die 

Einsparungen der Pensionsharmonisierung des Bundes finanziell gleichwertig 

umzusetzen. Da sich der zugehörige Einnahmen–/Ausgabenvergleich auf über 50 Jahre 

in die Zukunft erstreckte, die Prognosen zumindest 2008 nicht zutrafen und auch 

aufgrund des langen Zeitraums mit entsprechend hoher Unsicherheit behaftet waren, 

konnte der RH die finanzielle Gleichwertigkeit des Tiroler Pensionsmodells derzeit nicht 

bestätigen. (TZ 24)  

Eine Harmonisierung der Methode der Pensionsberechnung für Beamte mit jener der 

übrigen Bediensteten des Landes (Vertragsbedienstete, Landeslehrerbeamte, 

Landesvertragslehrer) durch Übernahme der Systematik eines Pensionskontos war nicht 

vorgesehen. (TZ 24)  

Eine vom RH empfohlene Weiterentwicklung des Tiroler Modells beinhaltete 

Einsparungen bei Akademikern und Maturanten bzw. eine Erhöhung der Ruhegenüsse 

für den Fachdienst im Endausbau der Reform. Die Umsetzung der Empfehlung der 

Parallelrechnung und des Pensionskontos würde von 2012 bis 2049 Einsparungen von 

insgesamt rd. 36. Mill. EUR ermöglichen. (TZ 26)  

Land Vorarlberg  

Die Personalausgaben für die Bediensteten der Vorarlberger Landesverwaltung stiegen 

von 2002 bis 2007 um 13,7 %, für die Vorarlberger Landeslehrer um 20,7 %. (TZ 27, 

28)  

Die Ausgaben für die Ruhe– und Versorgungsgenüsse für die Vorarlberger Landes-

beamten stiegen von 2002 bis 2007 um 30,3 %, für die Landeslehrerbeamten um 

11,8 %. (TZ 30, 31)  

Die Pensionsreform 2009 des Landes Vorarlberg setzte die im Programm der 

Bundesregierung als Ziel definierte und vom RH empfohlene Harmonisierung der 

Pensionssysteme mittels Pensionskonto und Parallelrechnung vollinhaltlich um. Dies 

brachte nicht nur eine Vereinheitlichung der Ruhegenussberechnung für Beamte und 

Vertragsbedienstete mit sich, sondern trug aufgrund der damit verbundenen 

Einsparungen in hohem Maße zur künftigen Finanzierung der Ruhegenüsse der Beamten 

bei. (TZ 32, 33, 35) 

Die bei vorzeitiger Ruhestandsversetzung (Korridorpension) vorgesehenen Abschläge 

von 1,68 Prozentpunkten pro Jahr waren um 50 % geringer als jene bei der 
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Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingte Versetzung in den Ruhestand) angewandeten 

3,36 Prozentpunkte. (TZ 34)  

Nach Ansicht des RH erfüllt das Land Vorarlberg durch die gewählte Methode der 

Pensionsberechnung die Vereinbarungen des Paktums zum Finanzausgleich ab dem Jahr 

2008 hinsichtlich der gegenüber dem Bund finanziell gleichwertigen Einsparungen im 

Beamtenpensionsbereich. (TZ 37)  

Die Anpassung der Ruhe– und Versorgungsgenüsse erfolgt jedoch künftig entsprechend 

der Teuerungszulage im Gegensatz zu der ASVG–konformen Anpassung des Bundes. 

Der RH wies daher auf die künftige Problematik einer gegenüber dem Bund 

divergierenden Entwicklung der Pensionshöhen hin. (TZ 33, 35, 37)  

Land/Gemeinde Wien  

Die Personalausgaben für die Bediensteten der Wiener Gemeindeverwaltung „im 

engeren Sinn“ — d.h. ohne Bedienstete der Bereiche „Betriebe, Feuerwehr und 

Rettung“, „Kindergärten“, „Krankenanstalten“, „Soziales“ und „Wiener Wohnen“ — 

stiegen von 2002 bis 2007 um 9,9 %, für die Wiener Landeslehrer um 9,0 %. (TZ 39, 

40)  

Die Ausgaben für die Ruhe– und Versorgungsgenüsse im gesamten Bereich der 

Beamten der Gemeinde Wien stiegen von 2002 bis 2007 um 20,6 %, für die Wiener 

Landeslehrerbeamten um 13,8 %. (TZ 42, 43)  

Das Pensionsrecht der Beamten der Gemeinde Wien wies eine in Übereinstimmung mit 

dem Bund gewählte Systematik eines Pensionsantrittsalters von 65 Jahren, einer 40–

jährigen Durchrechnung und einer 45–jährigen Gesamtdienstzeit auf. Der Übergangs-

zeitraum bis zum Endausbau der Durchrechnung erstreckte sich allerdings bis zum Jahr 

2042 während dieser beim Bund bereits im Jahr 2028 erreicht wird. (TZ 44)  

Die bei allen Arten der Ruhestandsversetzung der Gemeinde Wien einheitliche Methode 

der Ruhegenussberechnung war zweckmäßiger als die zwei unterschiedlichen 

Rechenmethoden des Bundes. Auch begrenzten bei der Gemeinde Wien die 7 %– bzw. 

10 %–Deckel ausschließlich die Verluste aus der Durchrechnung, nicht aber jene aus 

Abschlägen oder der erhöhten ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit. (TZ 48)  

Aufgrund längerer Übergangszeiträume und wegen des Verzichts auf eine Parallel-

rechnung mit einem Pensionskonto lagen — gegenüber den Ergebnissen des Bundes — 

geringere Einsparungen vor. (TZ 49, 50)  
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Das vorliegende Pensionsrecht führte zu keiner Harmonisierung der Ruhegenuss-

berechnung der Beamten mit den übrigen Bediensteten (Vertragsbedienstete, 

Landeslehrerbeamte, Landesvertragslehrer). (TZ 51)  

Die Umsetzung der Empfehlung des RH betreffend die Parallelrechnung und das 

Pensionskonto würde von 2010 bis 2047 ein Einsparungspotenzial von insgesamt rd. 

130 Mill. EUR (betreffend die Gemeindeverwaltung im engeren Sinn) mit sich bringen. 

(TZ 52)  

Gebietskörperschaftenübergreifender Vergleich  

Ergänzend berechnete der RH auch für jeden einzelnen Geburtsjahrgang und getrennt 

nach Ländern die insgesamt zu erwartende Pensionsleistung (Geldwert 2006). (TZ 55)  

Die vergleichende grafische Darstellung der je Geburtsjahrgang zu erwartenden 

Pensionsleistung zeigt, dass die Pensionsregelungen des Bundes die höchsten 

Einsparungen mit sich bringen. (TZ 55)  

Die Pensionsreform des Landes Tirol weist sowohl im Übergangszeitraum als auch im 

Endausbau gegenüber dem Bund — selbst unter Berücksichtigung der höheren 

Pensionssicherungsbeiträge — ein geringeres Einsparungspotenzial auf. (TZ 55)  

Die Pensionsreform 2009 des Landes Vorarlberg weist — um 5 Jahre zeitverschoben 

zum Bund — die gleichen Einsparungen wie der Bund auf. (TZ 55)  

Die insgesamt erhaltene Pensionsleistung eines Beamten der Gemeinde Wien ist bei den 

Geburtsjahrgängen 1945 bis 1950 höher als in den anderen Ländern. Dies ergibt sich 

aus der längeren Pensionsdauer aufgrund des — bei diesen Geburtsjahrgängen noch 

geltenden — Pensionsantrittsalters von 60 Jahren. Im Endausbau der Reform liegt ein 

gegenüber dem Bund geringeres Einsparungspotenzial vor. (TZ 55)  

Die Umsetzung der Empfehlungen des RH würde das Ausmaß des Ruhegenusses und 

somit auch die zu erwartende Pensionsleistung hingegen weitgehend angleichen. (TZ 

55)  

Die Umsetzung der Empfehlungen des RH würde somit  

–  zu einer Harmonisierung der Pensionsberechnungsgrundlagen (Pensionskonto),  

–  zu einer Harmonisierung der Höhe der Pensionen ab dem Geburtsjahrgang des 

Inkrafttretens der Parallelrechnung (hier gemäß Empfehlung Geburtsjahrgang 1961) 

und  
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–  zur Verwirklichung der unter TZ 26 und TZ 52 angeführten Einsparungspotenziale 

führen. (TZ 55)  
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Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen hervor: 

Genereller Reformvorschlag 

(1) Die in den Ländern vorgefundenen Beamtenpensionssysteme waren bezüglich des 

Einsparungserfolgs weitgehend unterschiedlich. Der RH arbeitete unter Beachtung der 

unterschiedlichen Strukturen in den Ländern einen generellen dreistufigen 

Reformvorschlag aus. (TZ 5)  

Gemäß Stufe 1 sollte die Pensionsberechnung bei „neuen Beamten“, d.h. bei künftiger 

Pragmatisierung — bspw. ab 1. Jänner 2009 (im gegenständlichen Bericht ab 2011) — 

im Wege eines Pensionskontos nach Art des Allgemeinen Pensionsgesetzes des Bundes 

erfolgen. Stufe 2 sieht für die Geburtsjahrgänge ab 1959 (im gegenständlichen Bericht 

ab 1961) eine Parallelrechnung von Kontopension und Ruhegenuss nach jeweiligem 

Landesrecht vor. Stufe 3 für Beamte der Geburtsjahrgänge vor 1959 (hier vor 1961) 

beinhaltet Empfehlungen betreffend weitergehende Einsparungen in den 

landesspezifischen Pensionsrechten. (TZ 5)  
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Länder Tirol, Vorarlberg; BKA 

(2) Im Sinne einer finanziell gleichwertigen Umsetzung der Pensionsreform des Bundes 

sowie zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierung der Beamtenpensionssysteme wäre 

eine mit dem ASVG harmonisierte Anpassung der Pensionen von Bund und Ländern 

zweckmäßig. (TZ 23, 35, 57)  

Länder Tirol, Vorarlberg, Wien 

(3) Im Fall der Ruhestandsversetzung von Landeslehrerbeamten aufgrund von Dienst-

unfähigkeit sollte jeder Einzelfall genau geprüft und die Gründe für die Dienstunfähigkeit 

entsprechend dokumentiert werden. (TZ 60)  

Länder Tirol, Wien 

(4) Zur Harmonisierung der pensionsrechtlichen Bestimmungen für alle Landes-

bediensteten bzw. Bediensteten der Gemeinde Wien sollten Überlegungen hinsichtlich 

der Übernahme eines Pensionskontos ähnlich dem seit 1. Jänner 2005 in Kraft 

getretenen Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) des Bundes angestellt werden. (TZ 25, 

51)  

(5) Bei Einführung des APG wäre die Definition eines Übergangszeitraums mit einer 

Parallelrechnung zweckmäßig, der eine lineare Senkung der Höhe des Ruhegenusses auf 

die Höhe der APG–Pension mit sich brächte. Diese Überlegungen sollten an den 

Landesgesetzgeber herangetragen werden, wobei auch die Einführung folgender 

Übergangsregelungen zweckmäßig wäre (TZ 25, 51):  

Beamte, die ab 1. Jänner 2011 ihr öffentlich–rechtliches Dienstverhältnis zum Land 

Tirol bzw. zur Gemeinde Wien aufnehmen, erhalten künftig eine Pension, die 

ausschließlich nach dem APG berechnet wird. In diesem Fall stellt das APG die 

Berechnungsgrundlage dar, der Übertritt in den Ruhestand sowie die anrechenbaren 

Ruhegenussvordienstzeiten etc. werden durch das Dienst– und Pensionsrecht 

geregelt. (TZ 25, 51)  

Beamte der Geburtsjahrgänge ab 1961, die vor dem 1. Jänner 2011 in das 

öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis aufgenommen wurden, werden der Parallel-

rechnung unterzogen. Die Gesamtpension ergibt sich aus dem Prozentausmaß 

(Summe der Steigerungsbeträge bis 31. Dezember 2010 in %) des Ruhegenusses 

nach dem Pensionsrecht (Alt) und des Anteils (aus der Ergänzung des Prozent-

ausmaßes auf 100 %) der (APG–)Pension. Alternativ dazu wäre auch eine finanziell 

gleichwertige Anpassung des Pensionsrechts im Übergangszeitraum, bspw. durch 

geringere Prozentsätze der Abschmelzung betreffend das Tiroler Modell bzw. Entfall 

des 10 %–Deckels betreffend das Wiener Modell denkbar. (TZ 25, 51)  
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Beamte, die per 31. Dezember 2010 bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben, d.h. 

vor dem 1. Jänner 1961 geboren sind, unterliegen somit nicht den Regelungen des 

APG bzw. nicht der Parallelrechnung. (TZ 25, 51)  

(6) Für jene Beamte, die eine nach dem APG berechnete Pension oder einen APG–

Pensionsanteil erhalten, sollte eine Pensionskasse eingerichtet werden. (TZ 25, 51)  

(7) Wegen des skizzierten Verhältnisses von Überweisungsbetrag zu geleisteten 

Pensionsbeiträgen sollte in den Pragmatisierungsrichtlinien eine Altersgrenze von 40 

Jahren vorgesehen werden. (TZ 8, 41)  

Land Vorarlberg; BKA 

(8) Bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand im Rahmen der Korridorpension wären 

Abschläge von 3,36 Prozentpunkten pro Jahr vorzusehen. (TZ 34, 58)  

Land Tirol 

(9) Über eine allfällige Übernahme in das öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis sollte 

innerhalb von fünf Jahren entschieden werden. (TZ 8)  

(10) Bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand im Rahmen der Korridorpension wären 

Abschläge von 3,36 Prozentpunkten pro Jahr vorzusehen und das Antrittsalter auf 62 

Jahre zu erhöhen. (TZ 13)  

(11) Zwecks Erhöhung der Einsparungen für die nicht von der Parallelrechnung 

betroffenen Beamten (d.h. für Geburtsjahrgänge vor 1961) sollten die Prozentsätze (des 

Abschmelzungsmodells) oberhalb des Schwellenwertes reduziert werden. (TZ 25)  

Land Wien 

(12) Anstelle des vorzeitigen Ruhestands ab dem 60. Lebensjahr sollte ein Pensions-

korridor ab dem 62. Lebensjahr mit Rechtsanspruch bei Abschlägen von 3,36 Prozent-

punkten gewährt werden. (TZ 46)  

(13) Bei Überschreiten einer Gesamtdienstzeit von 45 Jahren wären keine Zuschläge zur 

Bemessungsgrundlage zu gewähren, sondern dies im Wege des Steigerungsbetrags 

anzuerkennen. (TZ 47)  
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FINANZIERUNGSINSTRUMENTE DER 
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN MIT SCHWERPUNKT 
LAND TIROL  

ALLGEMEINER TEIL  

Die Strategien des Schulden– und des Veranlagungsmanagements der 

überprüften Gebietskörperschaften waren unterschiedlich ausgeprägt und 

geregelt. Dies zeigte sich sowohl bei der Zinsstruktur der Finanzschulden als 

auch hinsichtlich des Ausmaßes an Fremdwährungsverbindlichkeiten und der 

Inanspruchnahme von Derivativgeschäften. Die Derivativgeschäfte wurden 

zum Teil ohne Absicherungszweck abgeschlossen und enthielten vereinzelt 

spekulative Elemente; damit waren hohe Risikopotenziale verbunden.  

FINANZIERUNGSMANAGEMENT DES LANDES TIROL  

Das Land Tirol finanzierte sich im überprüften Zeitraum zur Gänze durch 

variabel verzinste Darlehen und Barvorlagen. Dem daraus resultierenden 

Finanzierungsvorteil stand ein hohes Zinsänderungsrisiko gegenüber. Das 

Land führte keine Risikobewertung des Portfolios durch. 

ALLGEMEINER TEIL  

Prüfungsziel  

Ziel der Überprüfung war es, die Finanzierungs– und Veranlagungsinstrumente sowie 

die Finanzierungsstrategien und –risiken des Bundes, der Bundesländer Burgenland, 

Kärnten, Salzburg und Tirol sowie der Städte Dornbirn, Villach und Wels zu beurteilen 

und zu vergleichen, wobei in diesem Bericht spezifisch auf das Finanzierungs-

management des Landes Burgenland eingegangen wird. Diese Überprüfung stellte den 

ersten Teil einer Querschnittsprüfung dar, in die in der zweiten Phase auch die übrigen 

Bundesländer und weitere Städte einbezogen werden. (TZ 1)  

Die Gebarungsüberprüfung umfasste den Zeitraum von 2002 bis 2006, wobei auch 

wesentliche Entwicklungen der Jahre 2007 und 2008 berücksichtigt wurden. (TZ 1)  

Schuldenmanagement  

Das primäre Ziel des öffentlichen Schuldenmanagements bestand laut dem 

Internationalen Währungsfonds in der Gewährleistung der erforderlichen 

Finanzierungsmittel und deren Rückzahlungsverpflichtungen zu möglichst geringen 
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mittel– bis langfristigen Finanzierungskosten, ohne dabei ein hohes Maß an Risiko 

einzugehen. (TZ 4)  

Das Schuldenmanagement des Bundes führte die Österreichische Bundesfinanzierungs-

agentur (ÖBFA) durch; in den überprüften Ländern und Städten nahm diese Aufgabe die 

jeweilige Finanzabteilung wahr. (TZ 3)  

Zinsstruktur und Fremdwährungsfinanzierungen  

Die Schuldenportfolios der Länder und der Städte enthielten einen deutlich höheren 

Anteil an variablen Verzinsungen als jenes des Bundes. Jene Gebietskörperschaften, die 

im überprüften Zeitraum einen überwiegenden Anteil an variabel verzinsten 

Finanzschulden aufwiesen (Salzburg, Tirol, Dornbirn), konnten bis 2006 durch das 

vorherrschende niedrige Zinsniveau Finanzierungsvorteile erwirtschaften. Allerdings war 

damit auch ein hohes Zinsänderungsrisiko verbunden. (TZ 6)  

Demgegenüber minimierte eine stärkere Nutzung von langfristigen Fixzinskonditionen 

den Einfluss von Zinsänderungen auf das Budgetergebnis. Möglichst geringe und nicht 

zu stark schwankende Zinszahlungen für Schulden der Gebietskörperschaften trugen zur 

Budgetkonsolidierung und Finanzmarktstabilität bei. (TZ 6)  

Der Anteil der Fremdwährungsfinanzierungen sank im überprüften Zeitraum deutlich. 

Im Jahr 2007 waren alle überprüften Gebietskörperschaften überwiegend bzw. zur 

Gänze in heimischer Währung finanziert. (TZ 5)  

Derivativgeschäfte  

Für die Strukturierung der Schuldenportfolios setzten die Gebietskörperschaften auch 

derivative Finanzierungsinstrumente ein. (TZ 3)  

Bei der Anwendung von derivativen Finanzprodukten (z.B. Swaps) waren große 

Unterschiede festzustellen. Bei den überprüften Ländern und Städten, die 

Derivativgeschäfte durchführten (Burgenland, Kärnten, Salzburg, Dornbirn), stand nicht 

nur die Bedienung des Schuldendienstes im Vordergrund, sondern auch das Ziel, 

einerseits Zinserträge zu lukrieren und andererseits das Schuldenportfolio zu steuern 

und zu optimieren. Vom Risikostandpunkt aus waren Derivativgeschäfte zu reinen 

Spekulationszwecken nicht zu rechtfertigen. (TZ 7)  

Insgesamt erzielten die Länder durch den Einsatz von Derivativgeschäften im Zeitraum 

von 2002 bis 2007 eine Reduktion der Zinsbelastung um 78,86 Mill. EUR; der Bund 

konnte seinen Zinsaufwand in diesem Zeitraum um 3,024 Mrd. EUR vermindern. 

Darüber hinaus verringerte der Bund in den Jahren 2005 bis 2007 den 
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Fremdwährungsanteil an der Finanzschuld um durchschnittlich knapp fünf 

Prozentpunkte. (TZ 5, 7)  

Risikomanagement  

Bis auf den Bund führten die überprüften Gebietskörperschaften keine durchgängigen 

Risikobewertungen der Schuldenportfolios durch. Das Land Tirol sowie die Städte 

Dornbirn, Villach und Wels verfügten über keine umfassenden Risikobewertungen, 

wobei die Stadt Wels nur geförderte Darlehen und somit keine zu Marktkonditionen 

aufgenommenen Darlehen aufwies. Die Länder Burgenland, Kärnten und Salzburg 

führten Gesamtrisikoanalysen der Finanzschulden erst ab dem Jahr 2006 durch. Die 

überprüften Länder und Städte waren daher nicht über den gesamten Zeitraum 

ausreichend über das bestehende Risiko ihrer Finanzierungen in Form aussagekräftiger 

Risikokennzahlen informiert. (TZ 8)  

Ein Vergleich von Risikokennzahlen zwischen allen Gebietskörperschaften war nicht 

möglich, weil die Risikobewertungen sowohl hinsichtlich der verschiedenen 

Risikokennzahlen als auch der Berechnungsart sehr unterschiedlich gestaltet waren. So 

berechneten die Gebietskörperschaften bspw. den Value at Risk (Risikomaß, das den 

Erwartungswert des Verlustes des Portfolios bei einer ungünstigen Marktentwicklung 

angibt) nach unterschiedlichen Kriterien und Zeiträumen. (TZ 8)  

Lediglich für das Jahr 2006 lag eine einigermaßen vergleichbare Auswertung des Value 

at Risk der Gesamtschuld für vier Gebietskörperschaften vor (Bund, Burgenland, 

Kärnten, Salzburg). Das Risiko, welches die Länder insbesondere beim Abschluss von 

Derivativgeschäften eingingen, war — gemessen als prozentueller Anteil des Value at 

Risk an der Gesamtschuld — 2007 bis zu acht Mal höher (Maximalwert 41 %) als der 

vergleichbare Risikowert des Bundes (5 %). (TZ 8)  

Veranlagungen  

Das Management der langfristigen Veranlagungen oblag bei den Ländern Kärnten und 

Tirol anderen Organisationseinheiten als das Schuldenmanagement. Dadurch war die 

notwendige Abstimmung und Optimierung der Zahlungsströme erschwert. (TZ 9) 

Das Veranlagungsmanagement der Gebietskörperschaften basierte auf kurz– bzw. 

mittelfristigen Finanz– und Liquiditätsplanungen. Vorgaben zum maximal tragbaren 

Marktrisiko, Messungen der erzielten Risiko–Ertragsverhältnisse und Benchmarks zur 

Performancebeurteilung fehlten überwiegend (Ausnahmen Bund, Land Burgenland und 

Stadt Villach). (TZ 9)  

Der Bund veranlagte seine Kassamittel nur kurzfristig, während die überprüften Länder 

und Städte überwiegend in längerfristige Wertpapiere investierten. Entsprechend stark 



KF Tirol  Seite 19 / 22 

KF Tirol 2009_03.doc 

wich auch die Performance der jeweiligen Veranlagungen der Gebietskörperschaften 

voneinander ab. (TZ 9)  

Externe Leistungen  

Externe Leistungen nahmen die Gebietskörperschaften unterschiedlich in Anspruch. 

Externe Berater waren sowohl mit laufenden operativen Aufgaben als auch mit 

Einzelprojekten oder als Vertreter in Beiräten beauftragt. (TZ 10)  

FINANZIERUNGSMANAGEMENT DES LANDES TIROL  

Die Finanzierung erfolgte zur Gänze durch variabel verzinste Darlehen und Barvorlagen. 

Finanzschulden in fremder Währung bestanden nur bis Juni 2003; Derivativgeschäfte 

wurden nicht durchgeführt. Durch die variable Verzinsung konnte das niedrige 

Zinsniveau zu günstigen Finanzierungen genutzt werden, allerdings nahm das Land Tirol 

damit ein hohes Zinsänderungsrisiko in Kauf. Eine Risikobewertung des Portfolios wurde 

nicht durchgeführt. (TZ 11)  

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus lag die Durchschnittsverzinsung bis 2005 zum Teil 

bis zu 130 Basispunkte unter der Sekundärmarktrendite für inländische Nichtbanken 

(SMR). Mit dem Anstieg des Marktzinsniveaus erhöhte sich auch die 

Durchschnittsverzinsung und überstieg 2007 die SMR um 40 Basispunkte. (TZ 11)  

Durch eine Fremdwährungsfinanzierung konnte ein finanzieller Vorteil von rd. 0,50 Mill. 

EUR gegenüber einer Finanzierung in heimischer Währung erzielt werden. Allerdings 

trug das Land Tirol das volle Wechselkursrisiko. (TZ 12)  

Die Veranlagungen erfolgten in wenig risikoreichen, festverzinslichen Wertpapieren. Das 

Schulden– und Veranlagungsmanagement führten zwei verschiedene Abteilungen des 

Amtes der Tiroler Landesregierung durch. Dadurch war die notwendige Abstimmung und 

Optimierung der Zahlungsströme erschwert. (TZ 13)  

Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen hervor: 

IN BEZUG AUF DEN ALLGEMEINEN TEIL  

(1) Im Sinne eines effizienten Schuldenmanagements sollten geeignete Maßnahmen und 

Instrumente zur Bewertung, Begrenzung und Steuerung von Finanzierungsrisiken 

ergriffen bzw. installiert werden. (TZ 8)  

(2) Fremdwährungsfinanzierungen sollten nur dann vorgenommen werden, wenn Zins– 

und Wechselkursvorteile in günstiger Relation zu den zusätzlichen Risiken stehen. Diese 
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Risiken wären laufend zu messen, streng zu limitieren und gezielt zu überwachen. (TZ 

5)  

(3) Die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt sollte laufend beobachtet werden und durch 

adäquate Finanzierungsmaßnahmen eine Optimierung von Risiko sowie Zins– und 

Tilgungszahlungen erreicht werden. (TZ 4)  

(4) Das Risiko von derivativen Geschäften sollte für verschiedene Haltedauern errechnet 

werden, um zusätzliche Anhaltspunkte für die Angemessenheit von Ertragsvorstellungen 

zu gewinnen. (TZ 8)  

(5) Bei Geschäften mit speziellen, schwer bewertbaren Strukturen sollte aufgrund der 

Probleme mit der Bewertung des Risikos mit besonderer Vorsicht und verringertem 

Volumen vorgegangen werden. (TZ 8)  

(6) Bei Absicherungsgeschäften, die nicht unmittelbar mit dem Grundgeschäft, sondern 

zeitversetzt abgeschlossen werden, sollten zur Beurteilung der zwischenzeitlichen 

Änderungen des Marktumfelds vor dem Abschluss grundsätzlich aktuelle 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt werden. (TZ 7)  

(7) Um das bei Derivativgeschäften vorhandene zusätzliche Ausfallsrisiko der 

Vertragspartner gebührend zu beachten, sollten die Swappartner in Bezug auf die 

Bonität nach strengen Kriterien ausgewählt und Swaptransaktionen mit 

Besicherungsinstrumenten unterlegt werden. (TZ 8)  

(8) Vor Einstieg in die risikoreichen derivativen Geschäftsfelder sollten ausreichend 

qualitativ personelle und auch geeignete organisatorische Voraussetzungen geschaffen 

werden. (TZ 3)  

(9) Für die Veranlagungen wären Kreditrisikorichtlinien zu beschließen, die sowohl die 

Ertragsmöglichkeit als auch den Risikogehalt einzelner Veranlagungsprodukte 

berücksichtigen. (TZ 9)  

(10) Die erzielte Gesamtperformance sollte zumindest einmal jährlich ermittelt und 

einer Benchmark gegenübergestellt werden. (TZ 9)  

(11) Das intern vorhandene Know–how im Bereich des Finanzierungsmanagements 

sollte vorrangig genutzt bzw. ausgebaut werden. Externe Berater sollten zur Lösung von 

Spezialfragen oder –aufgaben herangezogen werden. (TZ 10)  

(12) Das Honorar der externen Berater sollte überwiegend leistungs– und 

erfolgsabhängig vereinbart werden. (TZ 10)  
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(13) Die dem externen Berater zu übertragende Tätigkeit wäre bei Vertragsabschluss 

genau zu definieren. Weiters wären dem Berater bei der Übertragung von operativen 

Geschäften ein Limit– und Berichtswesen vorzugeben und eine aussagekräftige 

Kostenabrechnung einzufordern sowie die Vertragserfüllung laufend zu überwachen. (TZ 

10)  

IN BEZUG AUF DAS FINANZIERUNGSMANAGEMENT DES LANDES TIROL  

(14) Die Finanzierungspolitik sollte überdacht und die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt 

laufend beobachtet werden. Eine an das Marktumfeld angepasste und risikotechnisch 

vertretbare Zusammensetzung des Portfolios mit fi xen und variabel verzinsten 

Finanzierungen wäre anzustreben. (TZ 6, 11)  

(15) Im Sinne eines effizienten Schuldenmanagements sollten ehestmöglich geeignete 

Maßnahmen und Instrumente zur Bewertung, Begrenzung und Steuerung von 

Finanzierungsrisiken ergriffen bzw. installiert werden. (TZ 8, 11)  

(16) Bei Fremdwährungsfinanzierungen sollten die Risiken (Zins– und 

Wechselkursrisiko) bewertet und bei der Entscheidungsfindung bzw. einer eventuellen 

Vertragsgestaltung berücksichtigt werden. (TZ 12)  

(17) Das Schulden– und Veranlagungsmanagement sollte organisatorisch 

zusammengelegt werden. (TZ 13)  

(18) Bei Veranlagungen sollte weiterhin der mögliche Veranlagungsertrag in einem 

angemessenen Verhältnis zum eingegangenen Risiko stehen. (TZ 13) 
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ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND UNTERLAND  

Die in der Satzung vorgesehene umfassende Aufgabendelegation an den 

Abfallwirtschaftsverband wurde nur teilweise vollzogen; die öffentliche 

Müllabfuhr und die Bereitstellung öffentlicher Sammelstellen für getrennt zu 

sammelnde Abfälle wurden nach wie vor von den einzelnen Gemeinden 

vorgenommen.  

Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der 

Aufgabenerfüllung des Abfallwirtschaftsverbands Unterland (Verband). Der Verband 

wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Dieses Verfahren 

bezieht auch Rechtsträger ein, die nach dem ansonsten risikoorientierten 

Auswahlverfahren (z.B. wegen ihres geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft 

würden. Der RH wendet dieses Verfahren an, um seine präventive und beratende 

Wirkung zu verstärken. (TZ 1)  

Die in der Satzung vorgesehene umfassende Aufgabendelegation an den Verband wurde 

nur teilweise vollzogen, indem die öffentliche Müllabfuhr und die Bereitstellung 

öffentlicher Sammelstellen für getrennt zu sammelnde Abfälle nach wie vor von den 

einzelnen Gemeinden vorgenommen wurden. (TZ 2)  

Die Tarifgestaltung für die Anlieferer und die Abrechnung mit den Gemeinden des vom 

Verband betriebenen Recyclinghofs in Pill waren verbesserungsfähig. (TZ 3)  

Die Suche nach einem Standort und einem Betreiber für eine thermische 

Abfallbehandlungsanlage durch das Land Tirol erbrachte bisher kein Ergebnis, weshalb 

bei der Festlegung des Standortes und der Konzeption einer neu zu errichtenden 

Abfallsortieranlage keine diesbezügliche Abstimmung erfolgt war. (TZ 6) 

Zusammenfassend empfahl der RH:  

(1) Die in der Satzung vorgesehene umfassende Delegation der abfallwirtschaftlichen 

Aufgaben an den Verband sollte verwirklicht werden. (TZ 2)  

(2) Mit der Koordinierung der Errichtung und des Betriebs von Abfallsammelstellen sollte 

eine überregionale Organisation beauftragt werden. (TZ 3)  

(3) Das Abrechnungssystem im Zusammenhang mit dem Betrieb des Recyclinghofs in 

Pill sollte vereinfacht werden. (TZ 3)  

 


